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terschiede als Gemein-
samkeiten. Mindestens 
drei Gruppen von Platt-
formen lassen sich un-
terscheiden, die ver-
schiedene Zielgruppen 
und Chancen haben, 
aber auch mit unter-
schiedlichen Herausfor-
derungen zu kämpfen 
haben. 

Da sind zunächst ein-
mal die B2B-Portale, 
re in web-basierte 
Dienste, die Anbieter 
und Nachfrage von Pro-
dukten und Dienstleis-
tungen zusammen- 
bringen. fashionXChan-
ge oder der Hotelreser-
vierungsdienst HRS 
sind Beispiele. Das 
kann in Form einfacher 
Kleinanzeigen gesche-
hen, durch Produktka-
taloge oder auch Aukti-
onen. Gemeinsam ist 
diesen Diensten die 
Ähnlichkeit zu B2C-
Angeboten wie eBay 
oder etwa Stellen-, Kfz- 
und Immobilienbörsen. 
Wie etwa HRS zeigt, 
haben die Dienste 
dann eine Chance auf 
Erfolg, wenn sie als 
maßgeblicher Dienst 
für eine bestimmte 
Branche oder bestimm-
te Angebote eine kriti-
sche Masse erreichen. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

R edet eigentlich 
heute noch je-
mand von B2B-

Marktplätzen? Um die-
se Internet-Plattformen, 
die wie kaum andere 
für den E-Business-
Boom 1999/2000 
standen, ist es recht 
ruhig geworden - zumin-
dest in der öffentlichen 
Wahrnehmung. 

Viele der hoffnungsvol-
len Start-up‘s existieren 
mittlerweile nicht mehr, 
andere haben ihren 
Fokus geändert oder 
sind fusioniert. So ver-
zeichnet die von Berle-
con Research in Koope-
ration mit eMarketSer-
vices gepflegte Markt-
p l a t z d a t e n b a n k 
( w w w . b e r l e c on . d e /
b2bdb) derzeit nur 
noch 90 Plattformen in 
Deutschland. Zum Hö-
hepunkt 2001 waren 
es mehr als doppelt so 
viele. Auch die Nutzung 
von  Marktplä tzen 
scheint nicht sehr stark 
ausgeprägt. So nutzten 
in 2002 in den vier 
größten EU-Ländern 
lediglich gut 5 % aller 
Unternehmen derartige 
Plattformen, wie das 
europäische E-Business 
W@tch feststellte. 

Schaut man sich aber 
einige bekanntere Platt-
formen genauer an, 
sieht die Situation et-
was positiver aus. So 
waren bereits im März 
dieses Jahres nach 
eigenen Angaben über 
200 Unternehmen der 
Chemieindustrie mit 
dem Hub Elemica ver-
bunden, ein Jahr zuvor 
waren es erst 68. Auch 
cc-chemplorer, eine 
Beschaffungsplattform 
für die Prozessindustrie 
zeigt Wachstum. So 
sind derzeit über 500 
Lieferanten angebun-
den, die ihre Kataloge 
über cc-chemplorer den 
33 einkaufenden Unter-
nehmen zur Verfügung 
stellen. Im März ver-
gangenen Jahres waren 
es erst 371 Lieferan-
ten. Gemessen an der 
Gesamtheit aller Unter-
nehmen sind das zwar 
sehr kleine Zahlen, ihr 
Trend zeigt aber nach 
oben. 

In diesem Trend aber 
schon ein „Revival“ des 
B2B-Marktplatzes zu 
sehen, wäre verfehlt. 
Denn bei genauerem 
Hinsehen haben die 
unter dem Begriff 
„B2B-Marktplatz“ zu-
s a m m e n g e f a s s t e n 
Plattformen mehr Un-
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Viele der B2B-Startups 
aus der Boomphase 
zählten zu dieser Grup-
pe. Zahlreiche Startups 
existieren aber nicht 
mehr, weil sie das Er-
tragspotenzial der meis-
ten einfachen Dienste 
überschätzt haben. Des-
halb sind viele der über-
lebenden Dienste ver-
gleichsweise klein oder 
Nebengeschäfte von 
breiter aufgestellten Un-
ternehmen. 

Als zweite Gruppe von 
Plattformen haben sich 
B2B Trading Networks 
herauskristallisiert. Bei-
spiele dafür sind cc-
chemplorer oder elemi-
ca. Das Ziel dieser Netze 
ist primär, die Kosten 
der Bestell- oder Abrech-
nungsvorgänge zu sen-
ken. Dazu werden die 
ERP-Systeme der ange-
bundenen Teilnehmer 
verbunden und unter-
schiedliche Produktkata-
loge zu einem zusam-
mengefasst. Diese Platt-
formen sind also wesent-
lich technischer als ein 
einfaches Web-Portal 
und ihr Nutzen ist dem 
klassischer IT-Integration 
sehr viel ähnlicher als 
d e m  v o n  W e b -
Angeboten. 

Oftmals wurden diese 
Netze von großen Unter-

nehmen initiiert oder 
maßgeblich vorangetrie-
ben, da diese durch ihre 
große Zahl an Bestellvor-
gängen besonders Inte-
resse an einer Verbesse-
rung der Prozesse ha-
ben. Außerdem hilft die 
Plattform den Lieferan-
ten bei der technischen 
Anbindung, was für die 
einkaufenden Unterneh-
men ebenfalls Kosten 
spart, die ansonsten bei 
ihnen anfielen. Der Vor-
teil für kleinere Unter-
nehmen, an einem sol-
chen Netz teilzunehmen, 
ist nicht, neue Ge-
schäftspartner zu finden. 
Er besteht vielmehr dar-
in, dass der elektroni-
sche Datenaustausch für 
Geschäfte mit bestimm-
ten Unternehmen zuneh-
mend Voraussetzung 
wird. 

Schließlich existiert noch 
eine dritte Gruppe der 
Sourcing Service Provi-
der, wie etwa FreeMar-
kets. Diese Plattformen 
unterstützen (meist grö-
ßere) Unternehmen beim 
strategischen Einkauf, 
etwa indem die techni-
sche Infrastruktur für 
Beschaffungsauktionen 
bereitgestellt wird und 
der Prozess der Lieferan-
tenauswahl und Preisfin-
dung durch verschiede-

ne Dienstleistungen be-
gleitet wird. 

Bei dieser Gruppe ist die 
Verwandtschaft zu reiner 
Software am stärksten 
ausgeprägt. So bieten 
viele Dienstbetreiber in 
diesem Segment ihre 
technische Lösung auch 
als Software an, genau-
so wie Anbieter von Un-
ternehmenssoftware, 
etwa SAP, entsprechen-
de Funktionalität in eige-
ne Produkte integriert. 
Damit dürfte in diesem 
Marktsegment der Druck 
auf die Anbieter zuneh-
men, besonders auf die-
jenigen, die nicht neben 
der Technologie noch 
weitere Dienstleistungen 
anbieten. 

Wie diese Aufzählung 
zeigt, sind die Internet-
Plattformen in der Tat 
sehr unterschiedlich. 
Vielleicht sollte man sich 
also lieber vom Begriff 
B2B-Marktplatz aus der 
Dotcom-Zeit trennen und 
nach einem besseren 
Wort suchen. Auf jeden 
Fall sollte man aber wie-
der stärker über den 
Nutzen dieser Plattfor-
men reden. 

von  
Dr. Thorsten Wichmann 

Berlecon Research GmbH 
www.berlecon.de 

 

JEDER FÜNFTE IT-EURO FLIEßT INS OUTSOURCING 

D as Düsseldorfer 
Beratungsunter-
nehmen Harvey 

Nash stellt eine aktuelle 
Studie vor, die sich mit 
den Trends und den Per-
spektiven von „Offshore-

Outsourcing“ auseinan-
dersetzt. „Offshoring“ ist 
zwar in der Wahrneh-
mung der deutschen 
Öffentlichkeit ein um-
strittenes  Thema, wird 
aber in der angloameri-

kanischen und auch in 
der frankophonen Welt 
schon länger kontinuier-
lich entwickelt und aus-
d e h n t .  O f f s h o r e -
Outsourcing sei, neben 
Nearshore-Outsourcing 

„Vielleicht 
sollte man 
sich also 

lieber vom 
Begriff B2B-
Marktplätze 

aus der 
Dotcom-Zeit 
trennen und 
nach einem 

besseren Wort 
suchen.“  



 

 www.procurementletter.de - 3 - Ausgabe 4/2004 

EINKAUFS 
MANAGER 

INDEX 
MÄRZ 2004 

 
Deutschland: 

BME/Reuters 
Einkaufsmanager-Index 

54,1 
(saisonbereinigt) 

 
Österreich: 

BA-CA 
EinkaufsmanagerIndex 

54,7 
 

USA: 
ISM Purchasing 
Manager‘s Index 

62,5 
 

Ausführlichere Informationen 
finden Sie im Internet unter 

www.EinkaufsmanagerIndex.de 

 

ternehmen im internatio-
nalen Bereich seit eini-
gen Jahren in vielen Pro-
jekten an Erfahrung 
sammelt: „Outsourcing 
im internationalen Rah-
men ist keine Frage von 
Patriotismus, sondern 
von Wettbewerbsfähig-
keit, der Anpassung an 
dynamische Märkte und 
veränderte Rahmenbe-
dingungen. Nicht die 
Frage ob, sondern wie 
ich Offshore-Outsourcing 
mache, in welcher Form 
und Organisation, steht 
im Zentrum der Planung 
unserer Kunden.“  

Die Organisation des 
Outsourcings ist für Na-
dolski der entscheidende 
und erfolgskritische Fak-
tor bei einem Projekt. 
Harvey Nash setzt bevor-
zugt auf Co-Sourcing, 
e i n e  O u t s o u r c i n g -
Variante, bei der die ei-
genen Inhouse-Anteile 
des Kunden am Projekt-
umfang und damit auch 
an den Mitarbeitern bei 
rund 25 bis 30 % liegen. 
„Diese Vorgehensweise 
in Verbindung mit einem 
klar strukturierten Pro-
zess- und Phasenmodell 
ist der beste Garant ge-
gen Fehlschläge“, führt 
Nadolski aus.  

Nach der Studie von Har-
vey Nash wird in den 
nächsten vier Jahren der 
Anteil von Outsourcing 
an den gesamten ITK-
Budgets in Deutschland 
auf rund 20 % steigen - 

davon werden wiederum 
rund 50 % durch Offsho-
re-Anbieter erfolgen. 
Offshore-Outsourcing 
wird somit zum alltägli-
chen Phänomen. Ange-
sprochen auf die Kosten-
vorteile durch Outsour-
cing sieht Nadolski auch 
unter Berücksichtigung 
aller Schnittstellen- und 
Kommunikationskosten 
immer einen Netto-
Vorteil von mindestens 
25 bis 40 %. Für die 
Wahl von Offshore-
Partnern sprechen nach 
der Studie die hohe Qua-
lität der asiatischen An-
bieter – rund die Hälfte 
der mit dem höchsten 
Qualitätslevel für IT-
Entwicklung (CMM 5) 
zertifizierten weltweiten 
Anbieter sind in Asien 
beheimatet – wie auch 
die Tatsache, dass die 
stärksten Wachstums-
märkte der Welt in den 
nächsten Jahren dort zu 
finden sind. „Mit jedem 
weiteren Projekt im inter-
nationalen Rahmen 
wachsen Erfahrung und 
Techniken in der Vorge-
hensweise. Gerade beim 
Outsourcing von Dienst-
leistungsprozessen kön-
nen deutsche Kunden 
von der internationalen 
Erfahrung der Anbieter 
profitieren“, fügt Na-
dolski im Hinblick etwa 
a u f  d i e  F i n a n z -
dienstleister und die ITK-
Branche hinzu. 

von Gunnar Sohn (octas) 

in die osteuropäischen 
Länder, eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit für 
jedes Unternehmen, das 
im internationalen Wett-
bewerb bestehen müsse, 
besonders im Finanz- 
und Dienstleistungssek-
tor und in der Branche 
für Informationstechnik 
und Telekommunikation 
(ITK), so die Studie von 
Harvey Nash.  

Die internationale Verla-
gerung von ganzen Ge-
schäftsprozessen sei in 
der Wahrnehmung nur 
hierzulande ein neues 
Phänomen: „Die deut-
sche Politik und Wirt-
schaft hat zu lange die 
Vorstellung von Deutsch-
land als eines Standor-
tes für Hochtechnologie 
gepflegt, der immer noch 
im industriellen Zeitalter 
verharrt. In den internati-
onal boomenden Dienst-
leistungsbranchen ist 
Deutschland jedoch eine 
vertrocknete Quelle“, 
kritisiert Harvey Nash-
Geschäftsführer Udo 
Nadolski. Nach seiner 
Ansicht zeichnet sich 
hinter den aktuellen 
Offshoring-Diskussionen 
ein neues Strukturprob-
lem ab: Die verspätete 
Erkenntnis, dass auch 
Hochtechnologie- und IT-
Entwicklung in anderen 
Ländern in gleicher Qua-
lität und dabei preiswer-
ter ausgeführt werde.  

Für Nadolski bestätigt 
die Studie, was sein Un-

Übersicht der Unternehmen, bei denen die  
Einkaufsabteilung im Internet vertreten ist: 

www.einkaufshomepage.de An
ze

ig
e 

„… in der 
international 
boomenden 

Dienst-
leistungs-

branche ist 
Deutschland 
jedoch eine 
vertrocknete 

Quelle...“  
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RECHT & RISIKO 
VERLORENE ZUSCHÜSSE AN LIEFERANTEN 

Schadensersatz sitzen. 

Zu der finanziellen Seite 
kommt natürlich auch 
der Imageschaden, dass 

das Unternehmen nun 
bei seinen Kunden nicht 
mehr als zuverlässiger 
Lieferant gilt, was nur 
mit einem entsprechen-
den Aufwand an Kom-
munikation mit den eige-
nen Kunden wieder gut 
zumachen ist. 

Diese Problematik stellt 
sich insbesondere bei 
Lieferbeziehungen, die 
auf Just-In-Time Lieferun-
gen beruhen und in de-
nen keine Zeit für Ersatz-
beschaffungen gegeben 
ist. 

Um diese  Folgen zu ver-
meiden und den eigenen 
finanziellen Schaden 
zumindest zu begrenzen, 
geben Abnehmer in die-
ser Situation einem Lie-
feranten dann Zuschüs-
se zu sogenannten 
„Feuerwehrfonds“, damit 
dieser eigene Zulieferer 
bezahlen kann. Zum Teil 
übernehmen Abnehmer 
im Insolvenzfall den lau-
fenden Verlust eines 

Lieferanten, um die Pro-
duktion des Lieferanten 
und damit die eigene 
Belieferung und Lieferfä-
higkeit aufrechtzuerhal-

ten bis die Krise 
überwunden ist, 
oder im Fall des 
Scheiterns ein 
neuer Lieferant 
einspringen kann. 

Am 15. Oktober 
2003 hat der 
Bundesgerichts-
hof (BGH) in der 
Sache VIII ZR 
358/02 nun eine 

Entscheidung verkündet, 
welche für diese Praxis 
negative Folgen haben 
könnte.  

In dem entschiedenen 
Fall hat der vorläufige 
Insolvenzverwalter eines 
Automobilzulieferers den 
Automobilherstellern, die 
Kunde des Zulieferers 
waren, mitgeteilt, dass 
das Unternehmen nicht 
mehr in der Lage sei, 
seinen Verpflichtungen 
nachzukommen, wenn 
es nicht finanziell durch 
die Hersteller unterstützt 
werde. 

Daraufhin haben einige 
Automobilhersteller dem 
Zulieferer Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt.  

Die Vereinbarung hierzu 
wurde in der Zeit zwi-
schen Insolvenzantrag-
stellung und Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens 
mit dem Zulieferer und 
dessen vorläufigem In-
solvenzverwalter ge-

(Fortsetzung auf Seite 5) 

E ine Krise bei ei-
nem wichtigen 
Zulieferer eines 

Unternehmens kann 
auch bei diesem Abneh-
mer selbst zu 
einer Krise füh-
ren, wenn er auf 
Grund ausblei-
bender Lieferun-
gen die Produkti-
on einstellen 
muss. Die Folgen 
sind nicht nur die 
Kosten, des eige-
nen Betriebs, 
denen keine Ein-
nahmen in dieser Zeit 
gegenüberstehen, son-
dern auch die Unmög-
lichkeit seine eigenen 
Lieferverpfl ichtungen 
gegenüber Kunden zu 
erfüllen. Der Abnehmer 
sieht sich dann höchst-
wahrscheinlich Scha-
densersatzforderungen 
seiner eigenen Kunden 
ausgesetzt.  

Praxistipp: V o r b e -
halt eigener Belieferung 
in die Verkaufs-AGB des 
Abnehmers aufnehmen. 

Der Abnehmer hat natür-
lich ebenso einen An-
spruch gegen den eige-
nen Zulieferer auf Scha-
densersatz, der auch die 
Schadensersatzzahlun-
gen an die Kunden des 
Abnehmers umfasst. 
Dieser Anspruch ist aber 
in einer finanziellen Kri-
se so gut wie sicher nicht 
mehr durchsetzbar.  

Der Abnehmer bleibt 
daher auf seinem eige-
nen Schaden und seinen 
Verpflichtungen zum 

 

„Zum Teil 
übernehmen 
Abnehmer im 
Insolvenzfall 

den laufenden 
Verlust eines 
Lieferanten, 

um die 
Produktion 

des 
Lieferanten 

und damit die 
eigene 

Belieferung… 
aufrecht-

zuerhalten...“  

Das Erbgroßherzogliche Palais des BGH 
Foto: Pressestelle Bundesgerichthof 
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„verlorene Zuschüsse“ 
an den Zulieferer han-
delt, für die kein Rück-
zahlungsanspruch beste-
he.  

Die Möglichkeit einer 
Aufrechnung mit Forde-
rungen des Lieferanten 
hätte den Sinn der Ver-
einbarung nicht erfüllt, 
da auf diese Weise das 
Kapital wieder entzogen 
worden wäre. 

Auch ein gesetzlicher 
S c h a d e n s e r s a t z a n -
spruch des Herstellers 
wegen Lieferverweige-
rung sei nicht gegeben, 
da nach der Mitteilung 
des Insolvenzverwalters 
nicht auf dem bisherigen 
Vertrag beharrt wurde, 
sondern eine andere 
Vereinbarung getroffen 
wurde.  

Darüber hinaus wäre 
dieser Anspruch in dem 
entschiedenen Fall erst 
nach Insolvenzeröffnung 
entstanden und der Her-
steller wäre im Hinblick 
auf den Schadensersatz 
Insolvenzgläubiger. Da-
mit stünde einer Auf-
rechnung das Verbot aus 
§ 96 Insolvenzordnung 
(InsO) entgegen. Da die 
Gegenforderung des 
Lieferanten aber zu die-
sem Zeitpunkt bereits 
bestand und fällig war 
stand auch das Aufrech-
nungsverbot nach § 95 
InsO entgegen. 

Einen Ausweg aus dieser 
Situation würde eine 
Verpflichtung des Liefe-
ranten zur Rückzahlung 
darstellen.  

Erfolgt eine solche Ver-
einbarung vor einer In-

solvenz, hilft dies aber 
nur begrenzt, da ein 
Rückzahlungsanspruch 
im Fall der Insolvenz nur 
mit einer Quote befrie-
digt wird, sofern keine 
weiteren Sicherheiten 
gegeben wurden. 

In der Insolvenz wird 
schon der Abschluss 
einer solchen Vereinba-
rung schwierig, da der 
Insolvenzverwalter nicht 
ohne weiteres Verbind-
l ichkeiten eingehen 
kann. Insbesondere  ist 
es unzulässig, das Unter-
nehmen fortzuführen, 
wenn hierdurch die neu-
en Verbindlichkeiten die 
Einnahmen übersteigen. 
Dies wäre aber der Fall, 
wenn mit der Zahlung 
auch eine Rückzahlungs-
verbindlichkeit entstün-
de. 

Kommt es in der Insol-
venz dennoch zu einer 
solchen Vereinbarung 
handelt es sich bei der 
Rückzahlungsverpflich-
tung um eine Massever-
bindlichkeit, die auf je-
den Fall zu erfüllen ist.  

Hat der Insolvenzverwal-
ter die Masseverbindlich-
keit begründet, so haftet 
hierfür nicht nur die Mas-
se, sondern auch er per-
sönlich. Aus diesem 
Grund werden Insolvenz-
verwalter sehr ungern 
solche Vereinbarung mit 
Rückzahlungspflicht ab-
schließen. Inwieweit eine 
solche Verpflichtung des 
Insolvenzverwalters aus-
geschlossen werden 
kann, ist durch die 
Rechtssprechung noch 
nicht endgültig geklärt. 

(Fortsetzung auf Seite 6) 

schlossen. Die Zahlung 
erfolgte nach Insolvenz-
eröffnung. 

Einer der Hersteller, der 
einen Betrag von mehre-
ren Millionen DM zur 
Verfügung gestellt hatte, 
wollte einen Rückzah-
lungsanspruch hieraus 
mit einer, an ein Facto-
ringunternehmen ver-
kauften, Kaufpreisforde-
rung des Zulieferers aus 
der Zeit vor der Insolvenz 
verrechnen. 

Seinen Rückzahlungsan-
spruch stützte der Her-
steller auf einen Scha-
densersatzanspruch we-
gen Leistungsverweige-
rung und darauf, dass 
der Vertrag so auszule-
gen sei, dass eine Rück-
zahlung stattfinden solle. 

Hiermit hatte er aller-
dings weder bei der Vor-
instanz, dem Oberlan-
desgericht (OLG) Stutt-
gart, noch beim Bundes-
gerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe Erfolg. 

In der Vereinbarung mit 
dem Insolvenzverwalter 
findet sich keine aus-
drückliche Regelung, 
dass der Hersteller An-
spruch auf Rückzahlung 
der Zuschüsse hat. Es 
war lediglich vorgese-
hen, dass der Zulieferer 
„wohlwollend“ prüfe, ob 
eine Rückerstattung er-
folgen solle. 

Der BGH hat daraus und 
mit der Argumentation, 
dass es den Herstellern 
gerade darauf ankam, 
den Zulieferer mit neu-
em Kapital auszustatten, 
geschlossen, dass es 
s i c h  h i e r b e i  u m 

 

Insolvenzordnung (Auszug): 
§ 94 InsO 

Erhaltung einer 
Aufrechnungslage 

 
Ist ein Insolvenzgläubiger zur 
Zeit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens kraft 
Gesetzes oder auf Grund einer 
Vereinbarung zur Aufrechnung 
berechtigt, so wird dieses 
Recht durch das Verfahren 
nicht berührt.  
 
 

§ 95 InsO 

Eintritt der Aufrechnungslage 
im Verfahren 

 
(1) Sind zur Zeit der Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens die 
aufzurechnenden Forderungen 
oder eine von ihnen noch 
aufschiebend bedingt oder 
n i ch t  fä l l i g  ode r  d ie 
Forderungen noch nicht auf 
g l eichar t i ge Leis tungen 
gerichtet, so kann die 
Aufrechnung erst erfolgen, 
wenn ihre Voraussetzungen 
eingetreten sind. Die §§ 41, 
45 sind nicht anzuwenden. Die 
Aufrechnung ist ausge-
s c h l o s s e n ,  w e n n  d i e 
F o rd e run g ,  ge g en  d i e 
aufgerechnet werden soll, 
unbedingt und fällig wird, 
bevor die Aufrechnung 
erfolgen kann.  
 
(2) Die Aufrechnung wird nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß 
d i e  F o r d e r u n g e n  a u f 
unterschiedliche Währungen 
oder Rechnungseinheiten 
lauten, wenn diese Währungen 
oder Rechnungseinheiten am 
Zahlungsort der Forderung, 
gegen die aufgerechnet wird, 
frei getauscht werden können. 
Die Umrechnung erfolgt nach 
dem Kurswert, der für diesen 
Ort zur Zeit des Zugangs der 
A u f r e c h n u n g s e r k l ä r u n g 
maßgeblich ist.   
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Eine Möglichkeit wäre 
es, die Rückzahlungsfor-
derung des Herstellers 
mit Forderungen des 
Lieferanten aus der Be-
lieferung zu verrechnen.  

Hierbei sind jedoch die 
inso lvenzrecht l i chen 
Aufrechnungsvorschrif-
ten der §§ 94 – 96 InsO 
zu berücksichtigen.  

Ist ein Gläubiger bereits 
vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zur 
Aufrechnung berechtigt, 
so bleibt diese Berechti-
gung bestehen.  

Ansonsten ist eine Auf-
rechnung nur möglich, 
wenn die Forderung des 
Gläubigers bereits vor 
der Forderung des 
Schuldners besteht und 
fällig ist. 

Für Insolvenzgläubiger 
wäre auch die Aufrech-
nung gegen eine Forde-
rung des Schuldners, die 
erst in der Insolvenz ent-
standen ist unzulässig, 
dies gilt jedoch nicht für 
Massegläubiger. Soweit 
es sich bei den Forde-
rungen auf Rückzahlung 
der Zuschüsse um Mas-
seforderungen handelt, 
wäre eine Aufrechnung 
daher zulässig. 

Da es im Rahmen eines 
solchen Artikels unmög-
lich ist, auf alle denkba-
ren Konstellationen von 
Forderungen und Her-
steller – Lieferantenbe-
ziehungen einzugehen, 
sollten Sie vor dem Ab-
schluss eines Vertrags 
über Zuschüsse an einen 
Lieferanten in Schwierig-

keiten Ihren Anwalt ein-
schalten. 

Praxistipp: D e r 
sicherste Weg, die Krise 
eines Lieferanten unge-
schoren zu überstehen 
ist es, weitere Lieferan-
ten zu haben, die ein-
springen können. Dann 
verhandelt der Abneh-
mer bei einem eventuel-
len Zuschuss zu einem 
Feuerwehrfonds nicht 
mit dem Rücken zur 
Wand. (ap) 

von den Rechtsanwälten 
Norbert Keppel  

und  
Frank Dalitzsch 

D&P Dehnen GmbH 
Rechtsanwaltsgesellschaft 

www.dpcompany.de 
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Fachmesse zur elektron. Beschaffung 
Management, im Messe-
zentrum Nürnberg an 
den Start. Drei Ta-
ge lang kön-
nen sich 
dort 

v o r 
allem klei-

ne und mittel-
ständische Unterneh-

men (KMU) über Soft-
ware und Dienstleistun-
gen für E-Procurement 

und E-Logistics sowie 
deren Umsetzung in der 

betrieblichen Praxis 
informieren.  

TIPP! Sonderveranstal-
tung am 5. Mai 2004 ab 
17 Uhr im Raum Zürich 
z u m  T h e m a 
„Strategischer Einkauf - 
Vorstellung und Wirklich-
keit“ der BME Region 
Nürnberg-Mittelfranken. 

M it rund 150 
A u s s t e l l e r n 
u n d  ü b e r 

3.000 erwarteten Fach-
besuchern geht vom 4. 
bis 6. Mai 2004 die 
e_procure, Fachmesse 
m i t  K o n g r e s s 
(„Kosten  sen-
ken, Gewinn 
steigern“) für e-
lektronische Beschaf-
fung und Lieferanten-

Insolvenzordnung (Auszug): 
§ 96 InsO 

Unzulässigkeit der 
Aufrechnung  

 
(1) Die Aufrechnung ist 
unzulässig,  
1. wenn ein Insolvenzgläubiger 
erst nach der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens etwas zur 
Insolvenzmasse schuldig 
geworden ist,  
2. wenn ein Insolvenz-
gläubiger seine Forderung erst 
nach der Eröffnung des 
Verfahrens von einem anderen 
Gläubiger erworben hat,  
3. wenn ein Insolvenzgläubiger 
d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r 
Aufrechnung durch eine 
anfechtbare Rechtshandlung 
erlangt hat,  
4. wenn ein Gläubiger, dessen 
Forderung aus dem freien 
Vermögen des Schuldners zu 
erfüllen ist, etwas zur 
Insolvenzmasse schuldet.  
 
(2) Absatz 1 sowie § 95 Abs. 1 
Satz 3 stehen nicht der 
Verfügung über Finanz-
sicherheiten im Sinne des § 1 
Abs. 17 des Kreditwesen-
gesetzes oder der Verrechnung 
v o n  A n s p r ü c h e n  u n d 
Leistungen aus Überweisungs-, 
Zahlungs- oder Übertragungs-
verträgen entgegen, die in ein 
System im Sinne des § 1 Abs. 
16 des Kreditwesengesetzes 
eingebracht wurden, das der 
Ausführung solcher Verträge 
dient, sofern die Verrechnung 
spätestens am Tage der 
Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens erfolgt.  


